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A U S S C H R E I B U N G E N

Gesucht wird eine geeignete Person für die

Stelle einer Direktorin/eines Direktors an der
VS Königstetten

(3433 Königstetten, J. Gruber-Promenade 31-35)
(Bildungsdirektion für NÖ, GZ I/A-70/0098-2026)

Im Bereich der Bildungsdirektion für Niederösterreich gelangt die Stelle einer / eines

Direktorin / Direktors
an der VS Königstetten

mit dem nach den gesetzlichen Bestimmungen für diese Funktion vorgesehenen Wirkungsbereich zur 
Besetzung. Die Stelle ist grundsätzlich der Verwendungsgruppe L 2a 2, der Entlohnungsgruppe l 2a 2 
bzw. der Entlohnungsgruppe pd zugeordnet.

1. Aufgabenfelder:

Mit der Funktion ist die Leitung einer Schule im Sinne der dienstrechtlichen Bestimmungen in 
Verbindung mit § 56 Schulunterrichtsgesetz 1986 (SchUG), BGBl. Nr. 472/1986, verbunden. Dazu 
gehören insbesondere die Aufgabenfelder / Verantwortungsbereiche, die unter 
https://www.bmb.gv.at/service/juk/ausschr/profilschulleitung.html beim Anforderungsprofil für 
Schulleiterinnen / Schulleiter angeführt sind.

2. Voraussetzungen für die Bewerbung um diese Funktion sind:

Allgemeine Voraussetzungen:
- Erfüllung der allgemeinen Anstellungserfordernisse
- Erfüllung der einschlägigen Verwendungserfordernisse gemäß Art. II Pkt. 2 der Anlage zum 

Landeslehrer – Dienstrechtsgesetz 1984 (LDG), BGBl. Nr. 302/1984, gemäß § 26 Abs. 3 
Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 (LVG), BGBl. Nr. 172/1966, oder gemäß § 14 Abs. 2 
LVG

https://www.bmb.gv.at/service/juk/ausschr/profilschulleitung.html
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- Vorliegen einer mindestens fünfjährigen erfolgreichen Lehrpraxis an Schulen im Sinne des 
§ 26 Abs. 6 Z. 2 LDG (allenfalls i.V.m. § 26 Abs. 3 LVG) oder im Sinne des § 14 Abs. 2 LVG

- Absolvierung des ersten Teiles (20 ECTS) des Hochschullehrganges „Schulen professionell 
führen“ oder inhaltlich gleichwertige Ausbildung

- Vorliegen der erforderlichen persönlichen, fachlichen und pädagogischen Eignung und der 
erforderlichen Führungs- und Managementkompetenzen

Die Ernennungserfordernisse im Sinne des § 26 Abs. 6 Z 1 LDG 1984 gelten auch als erfüllt, wenn die 
Zuordnungserfordernisse gemäß § 3 Abs. 3 oder 3a LVG erfüllt werden, wobei eine zehnjährige 
erfolgreiche Lehrpraxis die Erfordernisse gemäß § 3 Abs. 3 Z 2 und 3 LVG bzw. § 3 Abs. 3a Z 2 und 3 LVG 
ersetzt.

Eine mindestens dreijährige Ausübung der Funktion Schulleitung ersetzt den ersten Teil (20 ECTS) des 
Hochschullehrganges „Schulen professionell führen“.

Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten:
- Leitungskompetenzen, Organisationstalent, Personalentwicklungskompetenzen
- Kompetenzen und Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement
- Kompetenzen und Praxis in für die Schulleitung einschlägigen pädagogischen und 

administrativen Handlungsfeldern (§ 56 SchUG)
- Erfahrungen in der Kooperation mit schulischen, schulbehördlichen und außerschulischen 

Einrichtungen (z.B. Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport) bzw. internationale Erfahrungen
- Aus-/Weiterbildungen, insbesondere im Bereich Management
- Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick sowie ein hohes Maß an sozialer 

Kompetenz
Eine mindestens dreijährige Verwendung an einer einschlägigen Schule ist erwünscht.

In der Bewerbung sind verpflichtend
1. die persönliche, fachliche und pädagogische Eignung,
2. die Führungs- und Managementkompetenzen und
3. die Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion unter Einbeziehung von 
Gender- und Diversity – Aspekten 
darzustellen und die Gründe anzuführen, die die Bewerberin / den Bewerber für die Ausübung dieser 
Funktion als geeignet erscheinen lassen.

Die Bewerberinnen und Bewerber haben sich einem Auswahlverfahren zu unterziehen. Dieses umfasst 
ein Assessment zur Beurteilung der Führungs- und Managementkompetenzen und eine Anhörung vor 
einer Begutachtungskommission, die ein Gutachten über die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber 
erstellt. Die Entscheidung über die Auswahl obliegt der Bildungsdirektion für Niederösterreich.

Für die Ausübung der Funktion gebührt zusätzlich zum Gehalt / Monatsentgelt von mindestens 
2.941,70 € eine Dienstzulage, die zwischen 306,20 € und 2.106,10 € liegt. Dieser Betrag kann sich bei 
langjähriger Funktionsausübung auf Basis der gesetzlichen Vorschriften erhöhen. Alle genannten 
Beträge sind Bruttobeträge.
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Auf die geltenden Verwendungsbeschränkungen im Sinne des § 28 LDG 1984 bzw. § 6c VBG (keine 
Verwendung von z.B. verheirateten oder verwandten Lehrpersonen im dienstlichen Verhältnis der 
Über- und Unterordnung an derselben Schule) wird hingewiesen.

Die im Zuge der Bewerbung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten werden durch die 
Bildungsdirektion zum Zweck des Auswahlverfahrens und des Personalmanagements verarbeitet. 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung bzw. dem Auswahlverfahren werden nicht 
ersetzt.

Es wird auf den Verfahrensablauf der Besetzung von Leitungsfunktionen an allgemeinbildenden 
Pflichtschulen gem. § 26a LDG 1984 (allenfalls i.V.m. § 14 Abs. 2 LVG) hingewiesen.

Die vierwöchige Bewerbungsfrist beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung im Verordnungsblatt der 
Bildungsdirektion für Niederösterreich. 

Die Bewerbungen sind unter Angabe der Geschäftszahl innerhalb der Bewerbungsfrist direkt (nicht im 
Dienstweg) bei der Bildungsdirektion für Niederösterreich, Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten (E-Mail: 
office@bildung-noe.gv.at), einzubringen. 

Der Bildungsdirektor
HR Mag. Karl Fritthum

Gesucht wird eine geeignete Person für die

Stelle einer Direktorin/eines Direktors an der
ASO Neulengbach, St. Christophen

(3051 St. Christophen, Schulgasse 6)
(Bildungsdirektion für NÖ, GZ I/A-100/0016-2026)

Im Bereich der Bildungsdirektion für Niederösterreich gelangt die Stelle einer / eines

Direktorin / Direktors
an der ASO Neulengbach, St. Christophen

mit dem nach den gesetzlichen Bestimmungen für diese Funktion vorgesehenen Wirkungsbereich zur 
Besetzung. Die Stelle ist grundsätzlich der Verwendungsgruppe L 2a 2, der Entlohnungsgruppe l 2a 2 
bzw. der Entlohnungsgruppe pd zugeordnet.

1. Aufgabenfelder:

Mit der Funktion ist die Leitung einer Schule im Sinne der dienstrechtlichen Bestimmungen in 
Verbindung mit § 56 Schulunterrichtsgesetz 1986 (SchUG), BGBl. Nr. 472/1986, verbunden. Dazu 
gehören insbesondere die Aufgabenfelder / Verantwortungsbereiche, die unter 

mailto:office@bildung-noe.gv.at


VOBl. der Bildungsdirektion für NÖ – Stück 10/2026

87

https://www.bmb.gv.at/service/juk/ausschr/profilschulleitung.html beim Anforderungsprofil für 
Schulleiterinnen / Schulleiter angeführt sind.

2. Voraussetzungen für die Bewerbung um diese Funktion sind:

Allgemeine Voraussetzungen:
- Erfüllung der allgemeinen Anstellungserfordernisse
- Erfüllung der einschlägigen Verwendungserfordernisse gemäß Art. II Pkt. 2 der Anlage zum 

Landeslehrer – Dienstrechtsgesetz 1984 (LDG), BGBl. Nr. 302/1984, gemäß § 26 Abs. 3 
Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 (LVG), BGBl. Nr. 172/1966, oder gemäß § 14 Abs. 2 
LVG

- Vorliegen einer mindestens fünfjährigen erfolgreichen Lehrpraxis an Schulen im Sinne des 
§ 26 Abs. 6 Z. 2 LDG (allenfalls i.V.m. § 26 Abs. 3 LVG) oder im Sinne des § 14 Abs. 2 LVG

- Absolvierung des ersten Teiles (20 ECTS) des Hochschullehrganges „Schulen professionell 
führen“ oder inhaltlich gleichwertige Ausbildung

- Vorliegen der erforderlichen persönlichen, fachlichen und pädagogischen Eignung und der 
erforderlichen Führungs- und Managementkompetenzen

Die Ernennungserfordernisse im Sinne des § 26 Abs. 6 Z 1 LDG 1984 gelten auch als erfüllt, wenn die 
Zuordnungserfordernisse gemäß § 3 Abs. 3 oder 3a LVG erfüllt werden, wobei eine zehnjährige 
erfolgreiche Lehrpraxis die Erfordernisse gemäß § 3 Abs. 3 Z 2 und 3 LVG bzw. § 3 Abs. 3a Z 2 und 3 LVG 
ersetzt.

Eine mindestens dreijährige Ausübung der Funktion Schulleitung ersetzt den ersten Teil (20 ECTS) des 
Hochschullehrganges „Schulen professionell führen“.

Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten:
- Leitungskompetenzen, Organisationstalent, Personalentwicklungskompetenzen
- Kompetenzen und Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement
- Kompetenzen und Praxis in für die Schulleitung einschlägigen pädagogischen und 

administrativen Handlungsfeldern (§ 56 SchUG)
- Erfahrungen in der Kooperation mit schulischen, schulbehördlichen und außerschulischen 

Einrichtungen (z.B. Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport) bzw. internationale Erfahrungen
- Aus-/Weiterbildungen, insbesondere im Bereich Management
- Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick sowie ein hohes Maß an sozialer 

Kompetenz
Eine mindestens dreijährige Verwendung an einer einschlägigen Schule ist erwünscht.

In der Bewerbung sind verpflichtend
1. die persönliche, fachliche und pädagogische Eignung,
2. die Führungs- und Managementkompetenzen und
3. die Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion unter Einbeziehung von 
Gender- und Diversity – Aspekten 
darzustellen und die Gründe anzuführen, die die Bewerberin / den Bewerber für die Ausübung dieser 
Funktion als geeignet erscheinen lassen.

https://www.bmb.gv.at/service/juk/ausschr/profilschulleitung.html
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Die Bewerberinnen und Bewerber haben sich einem Auswahlverfahren zu unterziehen. Dieses umfasst 
ein Assessment zur Beurteilung der Führungs- und Managementkompetenzen und eine Anhörung vor 
einer Begutachtungskommission, die ein Gutachten über die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber 
erstellt. Die Entscheidung über die Auswahl obliegt der Bildungsdirektion für Niederösterreich.

Für die Ausübung der Funktion gebührt zusätzlich zum Gehalt / Monatsentgelt von mindestens 
2.941,70 € eine Dienstzulage, die zwischen 306,20 € und 2.106,10 € liegt. Dieser Betrag kann sich bei 
langjähriger Funktionsausübung auf Basis der gesetzlichen Vorschriften erhöhen. Alle genannten 
Beträge sind Bruttobeträge.

Auf die geltenden Verwendungsbeschränkungen im Sinne des § 28 LDG 1984 bzw. § 6c VBG (keine 
Verwendung von z.B. verheirateten oder verwandten Lehrpersonen im dienstlichen Verhältnis der 
Über- und Unterordnung an derselben Schule) wird hingewiesen.

Die im Zuge der Bewerbung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten werden durch die 
Bildungsdirektion zum Zweck des Auswahlverfahrens und des Personalmanagements verarbeitet. 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung bzw. dem Auswahlverfahren werden nicht 
ersetzt.

Es wird auf den Verfahrensablauf der Besetzung von Leitungsfunktionen an allgemeinbildenden 
Pflichtschulen gem. § 26a LDG 1984 (allenfalls i.V.m. § 14 Abs. 2 LVG) hingewiesen.

Die vierwöchige Bewerbungsfrist beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung im Verordnungsblatt der 
Bildungsdirektion für Niederösterreich. 

Die Bewerbungen sind unter Angabe der Geschäftszahl innerhalb der Bewerbungsfrist direkt (nicht im 
Dienstweg) bei der Bildungsdirektion für Niederösterreich, Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten (E-Mail: 
office@bildung-noe.gv.at), einzubringen. 

Der Bildungsdirektor
HR Mag. Karl Fritthum

P E R S O N A L N A C H R I C H T E N

TITELVERLEIHUNGEN

Der Bundespräsident hat den Berufstitel Oberstudienrätin/Oberstudienrat verliehen:
Mag. Margarete Brunner, Prof.in an der HTBLA Hollabrunn;
Mag. Gernot Kriechbaum, Prof. an der HTBLA Hollabrunn;
Mag.a Friederike Skorpik, ehem. Prof.in am BG u. BRG Klosterneuburg.

Der Bundespräsident hat Wolfgang Ruzicka, BEd, FOL an der HLT Semmering, den Berufstitel 
Oberschulrat verliehen.

mailto:office@bildung-noe.gv.at
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Der Bundespräsident hat Dietrich Reinfrank, BEd, OLMS, betr. Leiter der NÖMS Traiskirchen, den 
Berufstitel Schulrat verliehen.

BESTELLUNGEN/ERNENNUNGEN

Martina Auß, OLinMS, betr. Leiterin der NÖMS Horn wurde mit Wirksamkeit vom 01.05.2026 zur 
Direktorin der NÖMS Horn ernannt.

Sebastian Böhm, betr. Leiter der NÖMS St. Pölten, Viehofen wurde mit Wirksamkeit vom 01.05.2026 
zum Direktor der NÖMS St. Pölten, Viehofen bestellt.

Jenny Falchetto-Zwickl, BEd, betr. Leiterin der VS Achau wurde mit Wirksamkeit vom 01.05.2026 zur 
Direktorin der VS Achau bestellt.

Adelaida Fisekci, BEd, betr. Leiterin der VS Baden, Radetzkystraße, wurde mit Wirksamkeit vom 
01.05.2026 zur Direktorin der VS Baden, Radetzkystraße, bestellt.

Erika Frühwald, BEd, OLinMS, betr. Leiterin der NÖMS Sieghartskirchen wurde mit Wirksamkeit vom 
01.05.2026 zur Direktorin der NÖMS Sieghartskirchen ernannt.

Sabrina Herbst, BEd, betr. Leiterin der NÖMS Eichgraben wurde mit Wirksamkeit vom 01.05.2026 zur 
Direktorin des Pflichtschulclusters Eichgraben bestellt.

Dagmar Maurer, MA, BEd, betr. Leiterin der VS Berndorf, St. Veit, wurde mit Wirksamkeit vom 
01.05.2026 zur Direktorin der VS Berndorf, St. Veit, bestellt.

Helga Reisinger, OLinMS, betr. Leiterin der NÖMS St. Pölten, Dr. Theodor Körner II, wurde mit 
Wirksamkeit vom 01.05.2026 zur Direktorin der NÖMS St. Pölten, Dr. Theodor Körner II, ernannt.

Markus Schmitner, betr. Leiter der NÖMS Pottendorf wurde mit Wirksamkeit vom 01.05.2026 zum 
Direktor der NÖMS Pottendorf bestellt.

Markus Tiefenbacher, OLMS, betr. Leiter der NÖMS St. Pölten, Dr. Theodor Körner I, wurde mit 
Wirksamkeit vom 01.05.2026 zum Direktor der NÖMS St. Pölten, Dr. Theodor Körner I, ernannt.

ANERKENNUNGEN

Das Bundesministerium für Bildung hat NÖ hat HRin Mag.a Dr.in Brigitte Schuckert, Leiterin des 
Bereichs Pädagogischer Dienst in der Bildungsdirektion für NÖ, Dank und Anerkennung 
ausgesprochen.

Die Bildungsdirektion für NÖ hat Dank und Anerkennung ausgesprochen: 
Katharina Atteneder, BEd, vVLin an der VS Sonntagberg, Böhlerwerk;
Karin Beisteiner, BEd, vVLin an der VS Kirchschlag/Buckligen Welt;
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Manuela Berger, OLinMS an der NÖMS St. Andrä-Wördern, St. Andrä;
Patrick Bruckner, BEd, vLMS an der NÖMS Scheibbs;
DI Christian Dichtl, Prof. an der HTBLVA Wr. Neustadt;
SRin Christa Donnerbaum, VOLin an der ASO Langenlois;
Tobias Edinger, BEd, Prof. an der NÖMS Stift Zwettl;
Mag.a Angelika Ferstl, BSc, Prof.in am RG des Schulvereins der Salesianer Don Boscos 
Unterwaltersdorf;
Bettina Fischer, vVLin an der VS Wr. Neustadt, Herzog Leopoldstraße;
Peter Franjic, BEd, Prof. am RG des Schulvereins der Salesianer Don Boscos Unterwaltersdorf;
MMag.a Eva Geringer, Prof.in am RG des Schulvereins der Salesianer Don Boscos Unterwaltersdorf;
DI Mag. Markus Grabenwöger, Prof. an der HTBLVA Wr. Neustadt;
Markus Grassinger, vLMS an der NÖMS Ober-Grafendorf;
Maria Gremel, VOLin an der VS Kirchschlag/Buckligen Welt;
Renate Grübl, SOLin an der ASO Langenlois;
Susanne Hackstock, BEd, MEd, Prof.in an der HTBLVA Wr. Neustadt;
Gabriele Holzer, vVLin an der VS Wienerwald, Sittendorf;
Eva-Maria Holzgethan, VOLin an der VS Ebreichsdorf;
MMag.a Barbara Humer, Prof.in am RG des Schulvereins der Salesianer Don Boscos Unterwaltersdorf;
Bettina Jost, BEd, MEd, vVLin an der VS Kirchschlag/Buckligen Welt;
Tobias Kirchmüller, BEd, Prof. an der HTBLVA Wr. Neustadt;
Kerstin Kummer, BEd, Prof.in an der NÖMS Persenbeug-Gottsdorf;
Mag.a Dr.in Sabina Lackner, Prof.in an der HTBLVA Wr. Neustadt;
Franz Lechner-Kronsteiner, OLMS an der NÖMS Steinakirchen/Forst;
Josefa Löffler, BEd, Prof.in an der ASO Langenlois;
Mag.a Susanne Lou-Schneider, Prof.in am RG des Schulvereins der Salesianer Don Boscos 
Unterwaltersdorf;
Nicole Meister, BEd, vVLin an der VS Wr. Neustadt, Herzog Leopoldstraße;
Leopold Franz Morgenbesser, BEd, Prof. an der HTBLVA Wr. Neustadt;
Regina Müllner, BEd, Prof.in an der ASO Langenlois;
Mag.a Maria Nachtnebel, Prof.in am RG des Schulvereins der Salesianer Don Boscos Unterwaltersdorf;
Daniela Picher, vVLin an der VS Kirchschlag/Buckligen Welt;
Maria Ploch-Radl, MA, VDin der VS Orth/Donau;
MMag. Marcus Pokorny, Prof. am RG des Schulvereins der Salesianer Don Boscos Unterwaltersdorf;
Martin Pratscher, MSc, MEd, Prof. an der HTBLVA Wr. Neustadt;
Mag. Cristian Rausch, Prof. am RG des Schulvereins der Salesianer Don Boscos Unterwaltersdorf;
Karin Regelsberger, BEd, vSLin an der ASO Langenlois;
Franziska Reich, SOLin an der ASO Langenlois;
Mag.a Elisabeth Reithofer, Prof.in an der HTBLVA Wr. Neustadt;
Manuel Ribeiro da Silva, Prof. an der HTBLVA Wr. Neustadt;
Heidrun Waltraud Riedler, vVLin an der VS Rosenau, Sonntagberg;
Gertrude Ringhofer, ehem. OLinMS an der NÖMS Hausleiten;
Eva Maria Rosero Garcia, BA, Prof.in an der NÖMS St. Andrä-Wördern, St. Andrä;
Heidemarie Sampt-Piribauer-Holzbauer, MA, BEd, vVLin an der VS Mauerbach;
Alexander Scheidl, BEd, vLMS an der NÖMS Schweiggers;
DI Rainer Schlager, Prof. an der HTBLVA Wr. Neustadt;
SRin Birgit Schmid, OLinMS an der NÖMS Ternitz;
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Andrea Schwarz, VOLin an der VS Kirchschlag/Buckligen Welt;
Christina Seidl, BEd, vVLin an der VS Kirchschlag/Buckligen Welt;
Lisa Spritzer, BEd, vVLin an der VS Kirchschlag/Buckligen Welt;
Roswitha Straka, vLinMS an der NÖMS St. Andrä-Wördern, St. Andrä;
Julia Sulzer, MA, BEd, vLinMS an der NÖMS Ober-Grafendorf;
Mag. Josef Szigeti, Prof. am RG des Schulvereins der Salesianer Don Boscos Unterwaltersdorf;
Mag.a Petra Thomann, Prof.in am RG des Schulvereins der Salesianer Don Boscos Unterwaltersdorf;
Fabian Topf, BEd, Prof. an der NÖMS Ober-Grafendorf;
Agnes Tremmel, SOLin an der ASO Langenlois;
Bernhard Wieland, vLMS an der NÖMS Scheibbs;
Mag.a Stefanie Wöhrer, Prof.in am RG des Schulvereins der Salesianer Don Boscos Unterwaltersdorf;
Mag. Martin Wukowich, Prof. am RG des Schulvereins der Salesianer Don Boscos Unterwaltersdorf.
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